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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Die Grüne Fraktion forderte mit einer im Juni 2017 eingereichten parlamentarischen
Initiative die Einsetzung einer PUK für die Aufklärung der Spionageaffäre um Daniel M.
Die PUK sollte die Rollen von mutmasslich in den Fall involvierten Akteuren und
Institutionen (Nachrichtendienst, Bundesrat, Bundeskriminalpolizei/Fedpol,
Bundesanwaltschaft, GPDel) gründlich durchleuchten. Im Mai 2017 hatte die GPDel
angekündigt, den Fall «Daniel M.» im Rahmen einer Inspektion vertiefter zu
untersuchen. Die Grüne Fraktion war jedoch der Meinung, die GPDel könne eine
Aufklärung der Affäre nicht mehr glaubwürdig vornehmen, nachdem einzelne Mitglieder
der GPDel sich öffentlich mit widersprüchlichen Angaben zur Affäre positioniert hätten
und nachdem gemäss verschiedenen Medienquellen die GPDel den Einsatz von Daniel
M. selber gutgeheissen habe. Stattdessen müsse die GPDel selbst kritisch untersucht
werden, forderten die Initianten. 
Das Büro des Nationalrates sprach im Rahmen der Prüfung der Initiative mit dem
Präsidenten der GPDel, Ständerat Alex Kuprecht (svp, SZ). Dieser habe laut dem Büro
glaubhaft aufzeigen können, dass die GPDel sowohl über den notwendigen
Sachverstand als auch die Kompetenzen verfüge, um die Untersuchung zügig und seriös
zu führen. Der im März 2018 veröffentlichte Bericht der GPDel bestätigte diesen
Eindruck in den Augen des Büros und es empfahl deshalb die Ablehnung der
parlamentarischen Initiative. Auch der Fraktionspräsident der Grünen, Balthasar Glättli
(ZH), zeigte sich zufrieden ob der Arbeit der GPDel, die entgegen der Befürchtungen
der Grünen sehr gute Arbeit geleistet habe. Die Grünen zogen ihre Initiative daraufhin
im Sommer 2018 zurück. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
ELIA HEER

Im März 2020 reichten die Grüne (Pa.Iv. 20.403) und die sozialdemokratische Fraktion
(Pa.Iv. 20.404) je eine parlamentarische Initiative ein, mit der sie die Einsetzung einer
PUK zur Aufarbeitung der Crypto-Affäre forderten. Während die Grüne Fraktion als
Begründung anführte, die umfassende Aufklärung der Crypto-Affäre liege im Interesse
der Rechtsstaatlichkeit, der Souveränität und der Neutralität der Schweiz, führte die
SP-Fraktion in ihrer Begründung eine Vielzahl an Fragen auf, die es zu klären gelte.
Konkret verlangte sie die Beleuchtung von sechs Themenkomplexen: Komplizenschaft
des NDB, Rolle der Armee, Rolle der Bundesanwaltschaft, Rolle des Fedpol und dessen
Zusammenarbeit mit dem NDB, Rolle weiterer Bundesbehörden sowie Verantwortung
des Bundesrates.
Das Büro des Nationalrates lehnte das Begehren der beiden Fraktionen im November
mit 8 zu 5 Stimmen ab. Nach Anhörung der beiden initiierenden Fraktionen, des GPDel-
Präsidenten und einer Vertretung des Bundesrates sei es zur Ansicht gelangt, dass der
kurz zuvor veröffentlichte Untersuchungsbericht der GPDel die aufgeworfenen Fragen
beantwortet habe, gab es per Medienmitteilung bekannt. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.11.2020
KARIN FRICK

Nachdem das Büro-NR die beiden parlamentarischen Initiativen der Grünen (20.403)
und der SP-Fraktion (20.404) für die Einsetzung einer PUK zur Aufarbeitung der
Crypto-Affäre im November 2020 mit 8 zu 5 Stimmen abgelehnt hatte, befasste sich in
der Frühjahrssession 2021 der Nationalrat damit. Neben dem ablehnenden Antrag der
Mehrheit lagen ihm auch zwei Minderheitsanträge für die Annahme der beiden
Initiativen vor. Die Vertreterinnen und Vertreter der SP und der Grünen, die im
Ratsplenum für Folgegeben plädierten, attestierten der GPDel zwar gute Arbeit, sahen
in deren Bericht aber einige Fragen unbeantwortet, insbesondere jene, ob die Schweiz
mit dem Vorgehen im Fall Crypto AG die Neutralität verletzt habe. Im «vielleicht
grössten aussenpolitischen Skandal der jüngeren Schweizer Geschichte», wie Roger
Nordmann (sp, VD) die Crypto-Affäre bezeichnete, habe die Öffentlichkeit Transparenz
verdient, so Aline Trede (gp, BE). Es sei wichtig für die Glaubwürdigkeit der Schweiz,
«dass das Parlament alles getan hat, um den Sachverhalt aufzuklären», ergänzte Edith
Graf-Litscher (sp, TG). Demgegenüber argumentierte die Mehrheit des Büros, eine PUK
würde keine neuen Erkenntnisse bringen, weil alle Dokumente und Akten bereits von
der GPDel aufgearbeitet worden seien. Der Nationalrat folgte mit 123 zu 66 bzw. 122 zu
67 Stimmen dem Mehrheitsantrag und gab den beiden Initiativen keine Folge. Die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2021
KARIN FRICK
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Minderheiten hatten – mit Ausnahme von Pirmin Schwander (svp, SZ), der der SP-
Initiative zustimmte – ausserhalb der initiierenden Fraktionen kein Gehör gefunden.
Damit ist die Forderung nach einer PUK zur Crypto-Affäre vom Tisch. 3

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Die SVP hatte ihren Ärger über die im Herbst 2007 veröffentlichten Berichte der GPK
und einer von dieser gebildeten Subkommission über die Umstände der Demission von
Bundesanwalt Valentin Roschacher noch nicht überwunden. Die in diesen Texten und
in mündlichen Äusserungen enthaltenen Verdächtigungen und Anschuldigungen
gegenüber dem damaligen Vorsteher des EJPD, Bundesrat Blocher, und überhaupt das
Vorgehen dieser Kommissionen, stellten nach den Worten des SVP-Fraktionschefs
Baader (BL) einen „der grössten Skandale der Geschichte des Schweizer Parlamentes“
dar. Dieses Vorgehen müsse deshalb von einer Parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) restlos aufgeklärt werden. Das Parlament lehnte die
Einsetzung einer PUK mit 109 zu 51 Stimmen ab. Alt-Bundesrat Blocher reichte im
September auch noch eine Strafklage gegen die beteiligten Angestellten der
Bundesanwaltschaft und einzelne GPK-Mitglieder ein. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2008
HANS HIRTER

Im Rahmen des Strafbehördenorganisationsgesetzes befand das Parlament zudem über
zwei Verordnungen, die das Arbeitsverhältnis und die Besoldung des Bundesanwalts
und der Stellvertreter (10.441) sowie die Einzelheiten der Organisation und Aufgaben
der Aufsichtsbehörde (10.442) regeln sollten. Der Vorschlag der zuständigen
Kommission für Rechtsfragen des Ständerats wurde praktisch diskussionslos von
beiden Kammern übernommen. Für die Bundesanwaltschaft seien hinsichtlich
Arbeitsverhältnis und Besoldung die gleichen Regelungen anzuwenden wie für
Bundesrichter. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2010
MARC BÜHLMANN

Im Mai reichte die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates (RK-SR) eine
parlamentarische Initiative ein, mit der Rechtsgrundlagen für Abgangsentschädigungen
für von der Bundesversammlung gewählte Personen geschaffen werden sollen. Solche
Grundlagen fehlen für Richterinnen und Richter der erstinstanzlichen Bundesgerichte,
für Bundesanwältinnen und -anwälte sowie für stellvertretende Bundesanwältinnen und
-anwälte. Das Wiederwahlverfahren soll zudem so angepasst werden, dass Entscheide
spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer gefällt werden können. Im
Berichtsjahr beschlossen beide RK Zustimmung. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.08.2012
MARC BÜHLMANN

Kein parlamentarisches Nachspiel hatte der so genannte Fall Ramos. Der in den USA
verurteilte Jose Manuel Ramos war vom ehemaligen Bundesanwalt Roschacher als
Vertrauensperson eingesetzt worden, um Geldwäschereifälle aufzudecken. Die
Hinweise von Ramos, die aufwändige Untersuchungen evozierten, führten jedoch alle
ins Leere. Zwar hatte die GPK diesen Fall 2007 mit einem Untersuchungsbericht
abgeschlossen, Geri Müller (gp, AG) wollte jedoch mit einer parlamentarischen Initiative
eine parlamentarische Untersuchungskommission einsetzen, die diesen Fall neu und
vor dem Hintergrund neuer Informationen noch einmal untersuchen sollte. Der GPK
seien Informationen vorenthalten worden. Im Nationalrat wurde dem Anliegen
allerdings nicht Folge gegeben. Müller fand lediglich bei seiner eigenen und in der SVP-
Fraktion Unterstützung für sein Anliegen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2012
MARC BÜHLMANN

Die Nicht-Wiederwahl des damaligen Bundesanwaltes Erwin Beyeler im Jahr 2011 hatte
die RK-SR zu einer parlamentarischen Initiative veranlasst, um die Schaffung von
Rechtsgrundlagen für Abgangsentschädigungen für von der Bundesversammlung
gewählte Personen anzustossen. Nicht nur für die Bundesanwaltschaft, sondern auch
für andere vom Parlament gewählte Funktionsträgerinnen und -träger - insbesondere
Richterinnen und Richter an den obersten Gerichten - war die bisherige
Rechtsgrundlage für eine Entschädigung im Falle einer Nicht-Wiederwahl unklar. Weil
auch die RK-NR diese Ansicht teilte, legte die ständerätliche Rechtskommission Anfang
2015 einen Entwurf vor. Konkret sollen die Verordnungen, in denen Arbeitsverhältnis

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2015
MARC BÜHLMANN
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und Besoldung der hauptamtlichen Richterinnen und Richter der obersten Gerichte
sowie der Bundesanwältin oder des Bundesanwaltes und deren Stellvertretung geregelt
sind, ergänzt werden: Neu soll es möglich sein, bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses
maximal einen Jahreslohn als Entschädigung auszurichten, falls dies aufgrund des
Alters, der Amtsdauer und der Umstände, die zur Auflösung geführt haben,
gerechtfertigt ist. 
Im Ständerat monierte Thomas Minder (parteilos, SH) mit Verweis auf die angenommene
Abzockerinitiative und die im Falle Beyelers getätigte Abgangsentschädigung von CHF
286'000, dass man demokratisch gewählten Personen keinen goldenen Fallschirm
hinterherwerfen solle: Wer gewählt werde wisse, dass er auch wieder abgewählt werden
könne. Das Argument fand jedoch keine Unterstützung. Mit 29 zu 2 Stimmen wurde die
Verordnung und mit 34 zu 1 Stimmen das Bundesgesetz über das
Bundesverwaltungsgericht, dessen Revision mit dem Entscheid nötig wurde,
gutgeheissen. 8

Auch im Nationalrat gab der Entwurf der RK-SR über die Einführung einer Möglichkeit
für Abgangsentschädigungen für von der Bundesversammlung gewählte Personen in
der Sondersession im Mai zwar zu reden, letztlich wurde aber sowohl die Verordnung
über Entschädigungen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses (mit 134 zu 49 Stimmen)
als auch das revidierte Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (mit 131 zu 48
Stimmen) deutlich angenommen. Zu reden gegeben hatte ein Nichteintretensantrag
einer vor allem aus SVP-Mitgliedern bestehenden Kommissionsminderheit: Das
Parlament sei Wahlbehörde und man könne – einmal gewählt – nicht immer neue
Forderungen stellen, so das zentrale Argument. Auf eine Abgangsentschädigung habe
man 2005 bei der Diskussion um das Bundesgerichtsgesetz bewusst verzichtet. Pirmin
Schwander (svp, SZ) machte als Fraktionssprecher den Alternativvorschlag, die
Gesamterneuerungswahlen vom Herbst in den Sommer zu verlegen, damit bei einer
allfälligen Nichtwiederwahl sogar sechs und nicht nur vier Monate Zeit blieben, um eine
neue Beschäftigung zu suchen. Die restlichen Fraktionen gaben zu bedenken, dass es
für eine Person in den Ämtern, um die es bei der Revision gehe, generell nicht einfach
sei, eine neue Stelle zu finden, auch nach einem halben Jahr nicht, weswegen eine
Abgangsentschädigung entrichtet werden soll. Bundesrätin Simonetta Sommaruga wies
zudem darauf hin, dass die neue Entschädigungsregelung auch einen Beitrag zur
Unabhängigkeit der Gerichte und der Bundesanwaltschaft leiste: wer finanziell
abgesichert sei, müsse seine Entscheidfindung nicht oder zumindest weniger stark im
Hinblick auf eine allfällige Wiederwahl ausrichten. 
In den Schlussabstimmungen, die in der Sommersession stattfanden, passierten die
beiden Vorlagen den Nationalrat unter Opposition der SVP mit 140 zu 54 Stimmen bei
einer Enthaltung (Verordnung) bzw. mit 139 zu 54 Stimmen bei einer Enthaltung
(Gesetz). Im Ständerat waren die entsprechenden Stimmenverhältnisse 42 zu 3 und 41
zu 3 (bei einer Enthaltung). 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.05.2015
MARC BÜHLMANN

Die Zusammensetzung der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)
wurde 2010 mit der Organisation der Strafbehörden geregelt. Die AB-BA, die 2014 vom
Parlament neu bestellt wurde, setzt sich zusammen aus je einem Richter des
Bundesgerichts und des Bundesstrafgerichts, zwei praktizierenden Anwälten und drei
Fachpersonen, die weder Richter noch Anwälte sein dürfen. Mit einer
parlamentarischen Initiative will die RK-SR durch eine Änderung der
Unvereinbarkeitsbestimmungen diese Zusammensetzung steuern. Weil in diesen
Bestimmungen (noch) geregelt ist, dass die Anwältinnen und Anwälte, die in der AB-BA
einsitzen, nicht als Parteivertung vor den Strafbehörden des Bundes auftreten dürfen,
bewerben sich in der Regel keine auf Strafrecht spezialisierten Anwältinnen oder
Anwälte für einen Sitz in der Aufsichtsbehörde. Damit entgeht dieser aber praktische
Fachkenntnis im Gebiet der Strafverfolgung. Mit der angestrebten Änderung der
Bestimmungen zu den Unvereinbarkeiten soll dies verhindert werden. Dem Beschluss
der RK-SR im August 2015, eine Vorlage auszuarbeiten, stimmte die RK-NR noch im
Oktober des gleichen Jahres einstimmig zu. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.10.2015
MARC BÜHLMANN
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Nach Anhörung des Präsidenten der AB-BA, Niklaus Oberholzer, entschied sich die RK-
SR, auf die Ausarbeitung einer Revision über die Regelung zur Zusammensetzung der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft vorläufig zu verzichten. An der
bestehenden Regelung könne festgehalten werden: Mitglieder der AB-BA, die in einem
Kanton als Anwalt tätig sind, dürfen selber nicht als Vertreter einer Partei vor den
Strafbehörden auftreten. Dies sei nach wie vor sachgerecht und es bestehe kein
dringender Anpassungsbedarf. Die RK-SR wollte allerdings nicht ausschliessen, dass ein
solcher zu einem späteren Zeitpunkt gegeben sein könnte. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.2017
MARC BÜHLMANN

Erst 2010 hatte das Parlament im Rahmen der Revision des
Strafbehördenorganisationsgesetzes beschlossen, dass die Bundesanwaltschaft ein
Justizorgan darstelle, das von der Exekutive unabhängig sein müsse. Deshalb bestimmt
seither die Legislative nicht nur den Bundesanwalt, sondern auch das Aufsichtsgremium
der Bundesanwaltschaft (AB-BA). Dies sei ein Fehlschlag gewesen, argumentierte Alfred
Heer (svp, ZH) bei der Erläuterung seiner parlamentarischen Initiative, die verlangte,
dass die Bundesanwaltschaft wieder dem EJPD unterstellt und der Verwaltung
angegliedert werde. Strafverfolgung sei keine judikative, sondern eine exekutive
Aufgabe. Als unabhängiger Akteur könne die Bundesanwaltschaft nicht über die
Bundespolizei verfügen und werde durch die AB-BA auch nur unzureichend
kontrolliert. 
In ihrer Medienmitteilung machte die RK-NR deutlich, dass sie diese Auffassung nicht
teile. Die Bundesanwaltschaft müsse von der Regierung getrennt bleiben. Ihre
Unabhängigkeit müsse im Gegenteil noch gestärkt werden, weshalb die Kommission
einer parlamentarischen Initiative Sommaruga (sp, GE; Pa.Iv. 16.487) Folge gab, die den
Ausbau der Leitung der Bundesanwaltschaft von einer auf drei Personen forderte. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.02.2018
MARC BÜHLMANN

Nachdem die RK-NR der parlamentarischen Initiative Sommaruga (sp, GE) zum Ausbau
der Leitung der Bundesanwaltschaft noch mit 15 zu 8 Stimmen Folge gegeben hatte,
lehnte ihre Schwesterkommission diese Idee einstimmig (mit 12 zu 0 Stimmen bei einer
Enthaltung) ab. Eine solche Änderung sei nicht gerechtfertigt, gab die RK-SR zu
Protokoll. Der Genfer SP-Nationalrat wollte mit seinem Vorstoss die
Bundesanwaltschaft stärken. Die heutige Situation mit nur einer Person an deren Spitze
sei deshalb problematisch, weil die Kritik an dieser Person – unabhängig ob sie sachlich
berechtigt sei oder nicht – jeweils die Bundesanwaltschaft als Ganzes treffe. Wenn
hingegen ein Kollegium leitend wäre – Sommaruga schlug ein Dreiergremium mit
alternierendem Vorsitz vor – so würde bei kritischem Gegenwind nicht gleich das ganze
Gremium in Frage gestellt werden. Das sei ähnlich wie beim Bundesrat: Auch dort
würde nicht gleich die gesamte Regierung hinterfragt, wenn ein Mitglied aufgrund eines
Dossiers oder einer Aussage in die Kritik gerate. Nach der Absage der RK-SR wird das
Geschäft nun ins Parlament kommen. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.03.2018
MARC BÜHLMANN

Zu Beginn der Sommersession hatte der Nationalrat über die parlamentarische Initiative
Heer (svp, ZH)  zu befinden, mit welcher die Bundesanwaltschaft wieder in die
Bundesverwaltung integriert werden sollte. Die Mehrheit der RK-NR hatte empfohlen,
der Initiative keine Folge zu geben. 
Die Bundesanwaltschaft geniesse seit 2011 die gleiche organisatorische Unabhängigkeit
wie die Gerichte, führte Karl Vogler (csp, OW) für die Kommission während der Debatte
aus. Dies müsse so bleiben, damit sichergestellt sei, dass kein politischer Akteur
Einfluss nehmen könne. Genau dieser Gefahr wäre die Bundesanwaltschaft allerdings
ausgesetzt, wenn sie wieder – wie bereits vor 2011 – im EJPD angesiedelt würde. Alleine
der Vermutung, dass sich das Departement etwa bei heiklen Untersuchungen gegen die
Verwaltung oder die Regierung einmischen könnte, müsse entgegengetreten werden.
Die Unabhängigkeit sei ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit. 
Dies sahen eine Minderheit der Kommission und der Initiant selber anders. Alfred Heer
sprach von einer «Scheinverselbstständigung» und einer «Scheinunabhängigkeit». Die
Bundesanwaltschaft – als ein Akteur, der irgendwo zwischen den drei Gewalten
angesiedelt werden könne, so die Ausführung des Minderheitensprechers Pirmin
Schwander (svp, SZ) – sei in vielen Fällen abhängig von anderen Akteuren oder habe
keine Verfügungsmacht, wie er am Beispiel der Bundespolizei aufzeigte. Das Argument
von Vogler, dass eine hundertprozentige Unabhängigkeit auch nicht möglich sei, es aber
hier eigentlich nicht um die kritisierten Mittel für eine Untersuchung gehe, sondern vor
allem primär gewährleistet bleiben müsse, dass die Bundesanwaltschaft unabhängig
entscheiden könne, wann ein Verfahren eröffnet werde, schien im Rat zu verfangen.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.05.2018
MARC BÜHLMANN
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Der Initiative wurde nämlich mit 66 zu 122 Stimmen keine Folge gegeben. Die 66
Stimmen stammten ausnahmslos von den Fraktionskolleginnen und -kollegen des
Initianten. 14

Nach dem deutlichen Nein ihrer Schwesterkommission beschloss die RK-NR auf ihren
Beschluss, der parlamentarischen Initiative von Carlo Sommaruga (sp, GE) Folge zu
geben, zurückzukommen. Der Genfer SP-Vertreter hatte bereits nach dem Verdikt der
ständerätlichen Kommission angekündigt, auf seine Idee für einen Ausbau der Leitung
der Bundesanwaltschaft zu verzichten, was er in der Folge durch das Zurückziehen
seiner Initiative in die Tat umsetzte. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.11.2018
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession 2021 folgte der Nationalrat mit 137 zu 49 Stimmen der
Empfehlung seiner RK-NR und versenkte die parlamentarische Initiative der SVP, mit
der diese Reformen hinsichtlich der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft gefordert
hatte. Konkret wollte die SVP die aktuelle Aufsichtsbehörde (AB-BA) mit einer durch das
EJPD und das Bundesgericht geteilten Aufsicht ersetzen. Während das Departement die
administrativen und arbeitsrechtlichen Aspekte beaufsichtigen könnte, läge die
fachliche Überwachung beim höchsten Schweizer Gericht. Damit werde vor allem auch
die politische Unabhängigkeit der Aufsicht gewahrt, was mit der AB-BA augenscheinlich
nicht gelinge, wie die SVP in ihrer Begründung mit Seitenhieb auf die Causa Michael
Lauber ausführte. 
Das Parlament trage eine Mitverantwortung dafür, dass «das System verpolitisiert» sei,
und dagegen müsse man etwas tun, warb Pirmin Schwander (svp, SZ) in der Ratsdebatte
für die Initiative seiner Partei. Die AB-BA sei «offensichtlich ein Fehlschlag» und
vermöge nichts am «strukturellen Problem bei der Bundesanwaltschaft» zu ändern,
meinte auch Mauro Tuena (svp, ZH). Die Kommission, die sich relativ knapp mit 13 zu 12
Stimmen gegen Folgegeben ausgesprochen hatte, sei sich bewusst, dass
Handlungsbedarf bestehe, führte in der Folge Sibel Arslan (basta, BS) als
Kommissionssprecherin aus. Die bisherige Lösung scheine sich tatsächlich nicht zu
bewähren. Während die eine Hälfte der Kommission aber durch eine Aufteilung der
Aufsicht Verbesserungen erwarte, befürchte die andere Hälfte, dass die
Kompetenzkonflikte bei der Aufsicht durch eine Aufteilung nur noch grösser würden.
Immerhin sei man sich aber einig gewesen, dass die Ergebnisse einer Inspektion durch
die GPK abgewartet werden sollten, mit der die Probleme bei der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft untersucht würden. Dieser Meinung schien auch die Ratsmehrheit
zu sein. Lediglich die 49 anwesenden Fraktionsmitglieder der SVP unterstützten den
Vorstoss ihrer Fraktion. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2019
MARC BÜHLMANN

Nachdem sich die Suche nach einer neuen Bundesanwältin oder einem neuen
Bundesanwalt als ziemlich schwierig erwiesen hatte, reichte die RK-SR Anfang
Dezember 2020 eine parlamentarische Initiative ein, mit der eine Anpassung der
Altersschwelle in der Bundesanwaltschaft angestrebt werden sollte. Aktuell mussten
Bundesanwältinnen und Bundesanwälte sowie ihre Stellvertreterinnen und
Stellvertreter mit 65 Jahren zurücktreten. Diese Regelung erschwere Bewerbungen für
die Stelle. Sie sei aber auch restriktiver im Vergleich zur Regelung an den
Bundesgerichten (68 Jahre) oder in der Verwaltung (Verlängerung bis 70 Jahre möglich),
begründete die ständerätliche Rechtskommission ihren Vorstoss, die Altersschwelle
analog zu den Gerichten auf 68 Jahre anzuheben. 
Allerdings konnte sich ihre Schwesterkommission mit dieser Idee nicht anfreunden. Mit
12 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen gab die RK-NR Mitte Januar 2021 der Initiative
keine Folge, da sie eine Änderung als unnötig erachtete. Die Bundesanwaltschaft könne
nicht mit Bundesgerichten gleichgesetzt werden und es gehe nicht an, eine
Bestimmung zu ändern, «um die Wahl einer bestimmten Person zu ermöglichen». Die
RK-NR nahm mit dieser Begründung Bezug auf die in den Medien veröffentlichte
Erklärung von Thomas Würgler, sich für das Amt des Bundesanwaltes bewerben zu
wollen. Zum Zeitpunkt der Bewerbung war Würgler jedoch bereits 65 Jahre alt.
Damit lag der Ball wieder bei der RK-SR, die sich rund zwei Wochen nach dem
abschlägigen Entscheid ihrer nationalrätlichen Schwesterkommission noch einmal über
die Frage beugte und erneut einstimmig beschloss, Folgegeben zu beantragen. Die
geltende Altersschwelle sei unabhängig vom laufenden Besetzungsverfahren und in
Anbetracht der Bedeutung des Amtes nicht gerechtfertigt. Der Antrag ging in der Folge
an den Ständerat. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.01.2021
MARC BÜHLMANN
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Ohne Diskussion hiess der Ständerat das Ansinnen seiner Rechtskommission (RK-SR)
für die Erhöhung der Altersschwelle in der Bundesanwaltschaft auf 68 Jahre in der
Frühjahrssession 2021 gut. Kommissionssprecher Beat Rieder (cvp, VS) verwahrte sich
gegen den Vorwurf der nationalrätlichen Schwesterkommission, man wolle mit der
Erhöhung der Alterslimite einen bestimmten Bewerber begünstigen. Die Regel sei nicht
mehr zeitgemäss und gar geschlechterdiskriminierend, weil eine Bundesanwältin
gemäss AHV-Altersschwelle bereits mit 64 Jahren zurücktreten müsste. Gegen eine
Vereinheitlichung des Rücktrittsalters für alle juristischen Ämter gebe es kein
stichhaltiges Argument. Um zu demonstrieren, dass die Forderung nichts mit dem
laufenden Verfahren zu tun haben soll, wähle man den «Weg des ordentlichen
Verfahrens», betonte Rieder, so dass die neue Regelung nicht für die aktuell laufende
Wahl anwendbar sein werde.
In der Folge kam die RK-NR auf ihren Entschluss zurück und entschied sich Ende März
2021 mit 20 zu 5 Stimmen, der Initiative nun doch Folge zu geben. In ihrer
Medienmitteilung betonte die Kommission aber, «dass diese Änderung nicht vor der
Besetzung der derzeit vakanten Stelle in Kraft treten soll». Damit lag es an der RK-SR,
einen Entwurf auszuarbeiten. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.03.2021
MARC BÜHLMANN

Nachdem die RK-NR dem Anliegen doch noch zugestimmt hatte, machte sich die
ständerätliche Schwesterkommission an den Entwurf für eine Verordnungsänderung,
mit der die Altersschwelle in der Bundesanwaltschaft von 65 (bzw. 64 für Frauen) auf
68 Jahre erhöht werden sollte, und stimmte ihm noch Mitte April 2021 zu. Da es für die
Revision der Verordnung keine Vernehmlassung brauche und die Änderung bereits auf
1. Januar 2022 in Kraft treten solle, wurde das Geschäft bereits für die Sommersession
2021 zur Behandlung im Ständerat traktandiert. Abzuwarten galt es freilich noch die
Stellungnahme des Bundesrats. Falls die Anpassung beide Kammern rasch passiert und
tatsächlich Anfang 2022 in Kraft treten kann, könnte sie allenfalls doch wichtig werden
für die noch immer hängige Suche nach einem neuen Bundesanwalt oder einer neuen
Bundesanwältin – auch wenn Kommissionssprecher Rieder (cvp, VS) kurz zuvor noch
erklärt hatte, dass die neue Regelung für die aktuell laufende Wahl nicht anwendbar
sein werde. In der Zwischenzeit war allerdings klar geworden, dass auch die zweite
Runde für die Suche nach einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers für Michael Lauber
scheitern würde. Die GK hatte sich deshalb entschieden, mit der dritten
Neuausschreibung zuzuwarten, bis über die Altersschwelle entschieden wurde. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.04.2021
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession 2021 beriet der Ständerat als Erstrat über die neue
Altersschwelle in der Bundesanwaltschaft. Die als «diskriminierend» und «im
internationalen Vergleich als überholt» erachtete bisherige Bestimmung, dass
Bundesanwältinnen mit 64 oder Bundesanwälte mit 65 Jahren in Rente gehen müssen,
soll der Regelung bei den Bundesrichterinnen und Bundesrichtern angeglichen werden,
führte der Sprecher der RK-SR, Beat Rieder (mitte, VS), aus. Das unterschiedliche
Rentenalter hinsichtlich des Geschlechts stehe der Idee der Gleichberechtigung
entgegen und es gebe auch kein Argument für eine unterschiedliche Behandlung von
Staatsanwältinnen bzw. Staatsanwälten und Bundesrichterinnen bzw. Bundesrichtern,
die mit 68 Jahren ihr Amt niederlegen müssen. Die Revision sei in der Kommission
unbestritten gewesen. Rieder wies auch noch einmal darauf hin, dass die Änderung
«nur indirekt» mit der laufenden Suche nach einer neuen Bundesanwältin oder einem
neuen Bundesanwalt zu tun habe. Die anfängliche Skepsis der RK-NR, die befürchtet
hatte, dass die vorliegende Neuregelung quasi «ad personam» geschaffen worden sei,
weil ein aussichtsreicher Kandidat in der zweiten schliesslich erfolglosen Ausschreibung
für die Stelle die ursprüngliche Altersschwelle überschritten hatte, sei mittlerweile auch
in der Schwesterkommission der Überzeugung gewichen, dass es hier eine Anpassung
brauche. Auch der Bundesrat unterstützte den Vorschlag. Weil Eintreten unbestritten
war und auch keine Änderungsanträge vorlagen, schritt die kleine Kammer sogleich zur
Gesamtabstimmung, die der Vorschlag mit 30 zu 0 Stimmen einstimmig passierte. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.06.2021
MARC BÜHLMANN

Mitte August zog Carlo Sommaruga (sp, GE) seine parlamentarische Initiative zurück,
mit der er die Strafverfolgungsbehörden des Bundes stärken und effizienter machen
wollte. Dieses Ziel hätte mit einer Reform in Angriff genommen werden sollen, die nicht
nur die materielle Zuständigkeit, sondern auch die Organisation der
Bundesanwaltschaft neu regeln sollte. Sommaruga schlug eine gemeinsame Führung von
drei Bundesanwältinnen oder -anwälten und die Wahl sämtlicher Staatsanwälte durch
die Bundesversammlung vor. Um deren Unabhängigkeit zu steigern, sollten zudem die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.08.2021
MARC BÜHLMANN
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Straf- und die Berufungskammer des BStGer was Ort, Raum und Personen betrifft
getrennt werden. Überprüft werden solle darüber hinaus eine Neuorganisation der
Aufsicht über die Bundesanwaltschaft und die Gerichte, die etwa der GPK, den
eidgenössischen Räten oder einer Subkommission unterstellt werden soll. Der Genfer
zog sein Anliegen zurück, weil sowohl die RK-SR als auch die RK-NR je gleichlautende
Motionen einreichen wollten, mit denen eine solche Reform vom Bundesrat
ausgearbeitet werden soll. 21

Zwar hatte die RK-NR im Januar 2021 der parlamentarischen Initiative von Christian
Lüscher (fdp, GE) noch Folge gegeben, vollzog aber im August eine Kehrtwende. Grund
dafür waren die Motionen beider RK, mit denen der Bundesrat aufgefordert wird, eine
Reform der Bundesanwaltschaft und ihrer Aufsicht vorzulegen. Auch die RK-SR hatte
sich deshalb Mitte August gegen den Vorstoss des Genfer Liberalen ausgesprochen.
Dieser schlug mit seiner Initiative eine Entpolitisierung der Wahl des Bundesanwalts
oder der Bundesanwältin vor. Konkret regte er an, den regulären Wahltermin der
Bundesanwaltschaft 24 Monate nach den Parlamentswahlen anzusetzen. Es müsse
verhindert werden, dass die Wahl des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin mit
dem Wahlkampf um die eidgenössischen Parlamentssitze zusammenfalle, um eine
Politisierung der Wahl der Justizbehörde zu verhindern, wie sie sich im Vorfeld der
eidgenössischen Wahlen 2019 gezeigt habe. Lüscher zog sein Anliegen zurück, nachdem
die RK ihre Motionen eingereicht hatten. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.08.2021
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession 2021 beugte sich der Nationalrat über die Vorlage zur Erhöhung
der Altersschwelle in der Bundesanwaltschaft, welche die RK-NR mit 20 zu 4 Stimmen
empfehle, wie dies ihr Kommissionssprecher Philipp Mathias Bregy (mitte, VS)
berichtete. Die Kommission sei der Überzeugung, dass diese «moderne» Anpassung
helfe, qualifizierte und mit einem gewissen Alter auch erfahrene Bundesanwältinnen
und Bundesanwälte zu finden. Zudem würde damit Gleichberechtigung mit
Bundesrichterinnen und Bundesrichtern geschaffen, da diese ebenfalls bis ins 68.
Lebensjahr im Amt bleiben dürften. Ein Minderheitsantrag auf Nichteintreten wurde
zurückgezogen. Der Minderheitensprecher Baptiste Hurni (sp, NE) begründete dies
damit, dass die Kommission glaubhaft versichert habe, dass die Erhöhung der
Alterslimite erstens nicht als Zeichen einer Erhöhung des Rentenalters generell
betrachtet werde, sondern ganz spezifisch auf das Amt der Bundesanwaltschaft
bezogen sei und zweitens nicht auf eine besondere Person zugeschnitten sei. Im
Vorfeld der Kommissionsinitiative hatte es Vorwürfe gegeben, die Altersgrenze werde
nur deshalb erhöht, weil ein Kandidat für die freie Bundesanwaltschaftsstelle bereits
älter als 65 sei. Da das neue Gesetz erst per 1. Januar 2022 in Kraft trete und der neue
Bundesanwalt noch in der Herbstsession gewählt werde, könne dies jedoch
ausgeschlossen werden, gab auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter zu Protokoll. In der
Folge wurde Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen und die Verordnungsänderung
mit 146 zu 1 Stimme (2 Enthaltungen) angenommen. 
Die Schlussabstimmungen passierte die Vorlage im Ständerat einstimmig (44 zu 0
Stimmen) und im Nationalrat mit 189 zu 3 Stimmen (bei 3 Enthaltungen). 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2021
MARC BÜHLMANN

Wohl auch vor dem Hintergrund der Annahme der beiden Motionen der SPK-SR und der
SPK-NR zog Christian Lüscher (fdp, GE) seine parlamentarische Initiative zurück, mit
der er die Änderung des Verfahrens für die Wahl der Bundesanwaltschaft gefordert
hatte. Lüscher wollte zum alten, bis 2011 gültigen System zurückkehren, als der
Bundesrat und nicht das Parlament den Bundesanwalt oder die Bundesanwältin gewählt
hatte. Er begründete dies mit den beiden Wahlverfahren, die nach dem Rücktritt von
Michael Lauber «in einem Fiasko» geendet hätten. Die beiden Motionen der
Rechtskommissionen beauftragten den Bundesrat, eine umfassende Reform der
Strafbehörden vorzulegen – allerdings explizit mit dem Auftrag, am aktuell bestehenden
Wahlsystem festzuhalten. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.11.2021
MARC BÜHLMANN
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